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Gemeinde Niederkrüchten Niederkrüchten, den 15. August 2022 
Der Bürgermeister 
Hoch- und Straßenbau 
Aktenzeichen: 65 20 71/3 
 

Vorlagen-Nr.  434-2020/2025 

Sachbearbeiter: Hermann Derix 

öffentlich 

 

Beratungsweg 

Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz 6. September 2022  

 

 

Treppenanlage Friedhof Oberkrüchten 

 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 6. April 2022 beantragt die SPD-Fraktion, die Treppenanlage auf dem Fried-

hof Oberkrüchten wiederherzustellen. Weitere Details sowie die Begründung sind dem der Sit-

zungsvorlage beigefügten Antrag zu entnehmen. Der Rat hat den Antrag in seiner Sitzung vom 

24. Mai 2022 zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Bauen, Klima- und Umweltschutz 

verwiesen. 

 

Eine Sanierung der vorhandenen Treppenanlage lässt sich nicht wirtschaftlich darstellen. Ur-

sächlich dafür ist, dass neben dem Belag auch der Unterbau stark geschädigt ist. Die Verwal-

tung schlägt daher den Neubau der Treppenanlage mit Betonblockstufen sowie seitlichen Gel-

ändern aus Stahl vor. Die Baukosten werden einschließlich der erforderlichen Rückbaumaß-

nahmen auf ca. 41.650,00 Euro brutto geschätzt. Entsprechende Haushaltsmittel sollen für das 

Haushaltsjahr 2023 angemeldet werden. 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Verwaltung wird beauftragt, vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für 

das Jahr 2023, die Treppenanlage auf dem Friedhof Oberkrüchten zu erneuern. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

Anlage(n): 

1. Antrag der SPD-Fraktion vom 6. April 2022 

 

 

gez. Wassong 

Finanzielle Auswirkungen: Ja ☒ Nein ☐ 

Es stehen Mittel zur Verfügung: Ja ☐ Nein ☒ 

PSP-Element bzw. Kostenstelle / Sachkonto: noch zu veranschlagen im Haushalt 2023 

Kosten der Maßnahme:  41.650,00 EUR  

Folgekosten:  

Erläuterungen:  

Rechtsgrundlage: 
gesetzliche 
Grundlage 

☐ 
vertragliche 

Verpflichtung 
☐ 

Freiwillige Selbstver-
waltungs-

angelegenheit 
☒ 




